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Einleitung

Für die Produkte „integrierte Systeme im

Mehrscheiben-Isolierglas“ (iSiM) existie-

ren keine allgemein gültigen Regelwerke.

Dieses Merkblatt beschreibt den Einbau

in geeignete Konstruktionen und stellt

eine Ergänzung zu den BF-Merkblättern

005 und 007 dar.

1.0 Geltungsbereich:

1.1 Die hier aufgeführten Anweisungen

und Richtlinien ersetzen nicht die zum

Zeitpunkt der Ausführung gültigen Vor-

schriften für die Verglasung von Isolier-

glasscheiben im Allgemeinen und die des

Systemherstellers. Dieses Merkblatt stellt

Ergänzungen für den Sonderfall Systeme

im SZR dar. Diese Einbau- und Vergla-

sungsrichtlinien gelten nur für integrierte

Systeme im Mehrscheiben-Isolierglas

(iSiM) zum Verbau in Isolierglas, welche

produktgerecht in Fenster-, Fassaden- und

Trennwandsysteme aus erprobten und üb-

lichen Materialien und Profilen, die dem

aktuellen Stand der Technik entsprechen,

im Hochbau eingesetzt werden. Die Ein-

haltung dieser Richtlinie ist für den Ein-

bau zwingend erforderlich und die Voraus-

setzung für eine Gewährleistung. Durch

die Einhaltung dieser Richtlinie wird er-

möglicht, eine technisch und bauphysika-

lisch einwandfreie Verglasung mit iSiM

herzustellen. Diese Richtlinie ist die Vor-

aussetzung zur Erreichung und Erhaltung

der typgerechten Funktionen von iSiM.

1.2 Für mit dieser Richtlinie nicht erfasste,

objektbezogenen Randbedingungen, die

im Einzelnen vor Herstellung und Einbau

Einbauempfehlungen für integrierte Systeme

im Mehrscheiben-Isolierglas

geklärt werden müssen, ist für den Fall

des Einbaus eine Zustimmung des Sys-

temherstellers erforderlich. Dieser kann in

diesen Fällen objekt- und anlagenbezogen

eine Einzelzustimmung erteilen.

1.3 Diese Richtlinie gilt nur für Räume

mit normaler Raumtemperatur und Luft-

feuchte. Sie gilt nicht für Schwimmbäder,

spezielle Feuchträume und Räume mit

über dem Maß der üblichen hinausgehen-

den Belastungen und Anforderungen. Hier

gelten die besonderen Vorschriften für

Schwimmbäder und Nassräume. Es gel-

ten die allgemein gültigen Richtlinien und

Regelwerke, die Bauregelliste (Deutsches

Institut für Bautechnik), die von den Ver-

bänden für fachgerechte Verglasung in

der jeweils neuesten Fassung herausge-

geben werden. Insbesondere gelten:

� VOB/C ATV DIN 18 361; „Verglasungs-

arbeiten“

� DIN/ÖN/EN-Normen „Verglasungsar-

beiten“

� Richtlinien der Isolierglashersteller

� Die anerkannten Regeln der Technik

� Relevante Teile der DIN V 18 073

„Rollläden, Markisen, Rolltore und

sonstige Abschlüsse im Bauwesen –

Begriffe, Anforderungen“

� Die Systembeschreibung der Rahmen-

hersteller



2.0 Verglasung von
integrierten Systemen im
Mehrscheiben-Isolierglas

2.1 Forderungen

Ein Verglasungssystem beruht auf den

Grundforderungen eines:

� dichten Verglasungssystems

� dichtstofffreien und

� nach außen offenen (Dampfdruck-

ausgleich) Falzraumes und der

� Verträglichkeit aller verwendeten

Materialien

Diese und abweichende Verglasungssys-

teme, z.B. Structural Glazing, geklebte

Fenstersysteme, Ganzglasecken und

Glasstöße usw. sind mit dem System-

hersteller abzustimmen. Die Entschei-

dung über die Wirksamkeit und Eignung

der gewählten Konstruktion kann nur

durch die ausführende Firma beurteilt

werden, da diese die Funktionsfähigkeit

des Gesamtsystems Glas (iSiM) und

Konstruktion sicherstellen muss.

2.2 Glasfalzausbildung

Bei der Bemessung des Glasfalzes ist zu

berücksichtigen, dass sich die Gesamt-

glasdicke und die Randverbundbreite

von üblichen Glassystemen unterschei-

det.

2.3 Klotzung

Bei bestimmten iSiM ist im Glasfalz

Raum für Kabelführung oder systemspe-

zifische Komponenten vorzusehen.

Dennoch muss eine funktionsfähige und

regelkonforme Klotzung des Glasele-

mentes sichergestellt werden.

3.0 Lagerung, Transport,
Einbau, Prüfung

3.1 Funktionsprüfung

Lagerung, Transport und Manipulation

(vertikal und horizontal) sind systembezo-

gen und nach den Vorgaben des Herstel-

lers durchzuführen. Die Isolierglaseinhei-

ten mit iSiM sind in der Regel lot- und

fluchtgerecht einzubauen.

Nach der Montage in Flügel- oder Festver-

glasungen ist nach dem Einstellen und

Ausrichten der Isolierglaseinheit eine sys-

tembezogene Funktionsprüfung durchzu-

führen.

Beschädigungen und Veränderungen der

Kabel, Kabelanschlüsse und -verbindun-

gen sowie sonstigen Systemkomponen-

ten, die sich am oder außerhalb des Iso-

lierglaselementes befinden, sind nicht zu-

lässig. Diese Elemente sind bei Lagerung,

Transport und Einbau fachgerecht zu

schützen.

Jedes iSiM ist im Zuge der Bauabwick-

lung gegebenenfalls mehrfach auf seine

Funktion hin zu überprüfen. Dies schließt

neben einer Überprüfung der Elemente

an sich auch die herstellerspezifische

Funktionsprüfung des iSiM ein.

3.2 Inbetriebnahme

Eine Prüfung und Inbetriebnahme von be-

weglichen iSiM ist unter den Randbedin-

gungen einer gebrauchsüblichen Nutzung

durchzuführen. (Siehe BF-Merkblatt 005)

Dem Endkunden sind systembedingte Be-

dienerhinweise zu übergeben.
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4.0 Kabelverbindung

4.1 Kabelverlegung

Sämtliche Durchbohrungen, Aussparun-

gen, Kanten, Ecken usw., durch oder über

welche Kabel verlegt werden, müssen ent-

gratet sein, so dass eine Kabelverletzung

ausgeschlossen ist. Es sind geeignete Ka-

beldurchführungen einzusetzen. Es ist

darauf zu achten, dass keine Zuglasten in

die Kabel eingebracht werden.

4.2 Zubehör

Zulässig sind nur vom Systemhersteller

freigegebene Elektro- und Zubehörkompo-

nenten.

5.0 Fensterkontakte und
-übergänge

5.1 Kontakte

Die Anordnung der Fensterkontakte und

-übergänge sind z.B. bei Dreh- bzw.

Dreh-Kipp-Elementen vorzugsweise

bandseitig und außerhalb der wasser-

führenden Ebene vorzunehmen.

BF-Merkblatt 008/ 2010

www.bundesverband-flachglas.de

Dieses Merkblatt wurde erarbeitet von: Arbeitskreis ‘Systeme im SZR’ beim Bundesverband Flachglas e.V. · Mülheimer Straße 1 · D-53840 Troisdorf

© Bundesverband Flachglas e. V. Einem Nachdruck wird nach Rückfrage gerne zugestimmt. Ohne ausdrückliche Genehmigung ist es jedoch nicht gestattet, die Ausarbei-

tung oder Teile hieraus nachzudrucken oder zu vervielfältigen. Irgendwelche Ansprüche können aus der Veröffentlichung nicht abgeleitet werden.

Bundesverband Flachglas e.V.

Mülheimer Straße 1

53840 Troisdorf


